
 Mehr Informationen und Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage 
www.vgnsv.de oder telefonisch bei Frau Steinberger Hildegard unter 08639/9888-23 

 
 

Meldeformular einer mobilen, nicht ortsfesten Anlage 
gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 4 TrinkwV in der jeweils gültigen Fassung 

 

Grund der Meldung: 

Inbetriebnahme einer Anlage zum:    

Stilllegung einer bestehenden Anlage zum:    

Bauliche oder betriebstechnische Änderung ab:    

Beschreibung der Änderung:    

 

Angaben zur Anlage: 

Nutzung: gewerblich öffentlich beides 

 
Objektbezeichnung, Name *:    
(z. B.: Wohnmobil, Reisebus, Verkaufsstand, Festzelt, Kreuzfahrtschiff) 

Amtl. Kennzeichen *:     

* sofern vorhanden 

 

 
Name und Sitz des Eigentümers: 

Name:    

Anschrift:    

PLZ, Ort:            

Telefonnummer:       _         

E-Mail (freiwillig):                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ort, Datum Unterschrift 
 
 

 
Begriffsbestimmung: 
Gewerblich 
Die unmittelbare oder mittelbare, zielgerichtete Trinkwasserbereitstellung im Rahmen einer selbstständigen, regelmäßigen 
und in Gewinnerzielungsabsicht ausgeübten Tätigkeit. 
Öffentlich 
Die Trinkwasserbereitstellung für einen unbestimmten, wechselnden und nicht durch persönliche Beziehungen verbundenen 
Personenkreis. 
Hinweis: 
Ordnungswidrig im Sinne des §73 Abs.1 Nr. 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer entgegen §13 Abs.1 
Trinkwasserverordnung eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet. 

Formularstand: 01.Nov. 2011 

http://www.vgnsv.de/


MERKBLATT 
für 

Betreiber von Trinkwasseranlagen auf Volks- und Straßenfesten, 
Märkten oder sonstigen, nicht ortsfesten Anlagen 

 
1. Grundsätzliches 
 
Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel. Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel 
erfolgt die Trinkwasserversorgung üblicherweise über Hydranten und mobile 
Schlauchleitungen. Durch Verwendung ungeeigneter Installationen bzw. Materialien oder 
durch unsachgemäße Betriebsweise kann es zum Eintrag von Krankheitserregern und 
somit zu einer Gesundheitsgefährdung der Veranstaltungsbesucher kommen. Die 
gesetzlichen Grundlagen und die anerkannten Regeln der Technik beinhalten Vorgaben 
über die Art, die Umstände, die Verantwortlichkeiten und die technischen Möglichkeiten 
der Umsetzung einer einwandfreien Trinkwasserversorgung. 
 
2. Gesetzliche Grundlagen 
 
Die bundeseinheitlichen Rechtsvorschriften sind auch für nicht ortsfeste 
Lebensmittelbetriebe (z.B. Imbiss-Stände, Verkaufsautomaten, mobile 
Verkaufswagen) 
gültig. Aus der Vielzahl der gesetzlichen und technischen Vorgaben sind insbesondere in 
Bezug auf Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für Lebensmittelbetriebe 
folgende wesentlich: 
 
- Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) 
- Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
- Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV) 
- Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen (DIN 2000 / DIN 2001 / EN 1717) 
- KTW-Empfehlung (Beurteilung von Kunststoffen im Trinkwasserbereich) 
- Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (DVGW) 
o Arbeitsblatt W 270 (Materialprüfung) 
o Arbeitsblatt W 291 (Reinigung und Desinfektion von WV-Anlagen) 
o Prüfgrundlagen VP 549 (Schläuche) und VP 550 (Schlaucharmaturen) 
 
Trinkwasser und Wasser für Betriebe, in denen Lebensmittel gewerbsmäßig hergestellt, 
behandelt oder in Verkehr gebracht werden, muss den hygienischen Anforderungen der 
TrinkwV entsprechen. 
Um dies zu gewährleisten, sind zur Sicherstellung der einwandfreien Trinkwasserqualität 
an den Entnahmestellen und zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des öffentlichen 
Versorgungsnetzes die unter Punkt 3 genannten Verhaltensregeln zu beachten. 
 
3. Technische Vorgaben zur Erstellung der Versorgungsanlage 
 
Zum Anschluss an den Hydranten sind nur die vom örtlichen zuständigen 
Versorgungsunternehmen zur Verfügung gestellten Standrohre einzusetzen. Eine 
Rücksprache mit diesem ist daher bereits in der Planungsphase des Marktes bzw. Volks- 
oder Vereinsfestes oder anderen Veranstaltung erforderlich. 
Die weiterführenden Anschlussteile wie Rohre/Schläuche/Armaturen sind so zu verlegen 
und 2 abzusichern, dass keine schädigenden Einwirkungen auf die Trinkwasserqualität 
(durch z.B. Temperaturerhöhung, stagnierendes Wasser, Beschädigungen, Rücksaugen, 
Rückdrücken o.ä.) an der Trinkwasserentnahmestelle entstehen können. 
 
 Trinkwasserversorgungsanlagen sind von sachkundigen Personen (z.B. Installateur), 
die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) vorgehen, 
einzurichten. 
 



 Standrohre (Hydranten) sind vor Gebrauch gründlich zu spülen und ggf. 
zudesinfizieren. 
 
 Zwischen dem öffentlichen Versorgungsnetz und der Anschlussleitung muss eine 
zugelassene funktionierende Absicherung (Rückflussverhinderer oder Rohrtrenner BA) 
eingebaut werden. Die Absicherung ist auf die sichere Funktion hin zu überprüfen 
(Inspektion, Wartung). 
 
 Mehrere Anschlussleitungen von einem Entnahmepunkt aus sind auf die gleiche 
Weise abzusichern, um eine Beeinträchtigung der Trinkwasserentnahmestellen 
untereinander auszuschließen. 
 
 Die Leitungen sind den benötigten Wassermengen anzupassen. Leitungsquerschnitte 
und Leitungslänge sind möglichst klein bzw. kurz zu wählen, um Stagnation des 
Wassers zu vermeiden. Die Leitungen sind direkt an den Verteiler (Hydrant) 
anzuschließen und ausschließlich zur Trinkwasserversorgung zu nutzen. Eine 
Verbindung von einer Entnahmestelle zur nächsten ist unzulässig. 
 
 Vor Inbetriebnahme hat sich der Betreiber der Anlage davon zu überzeugen, dass 
das Trinkwasser an den Entnahmestellen keine grobsinnlich wahrnehmbaren Mängel 
(Färbung, Trübung, Geruch, Geschmack) aufweist. 
 
 Schnellschlussverbinder müssen mit der Aufschrift DVGW versehen sein. Auch die 
Dichtungen müssen nach DVGW und KTW geprüft und zugelassen sein. 
Gartenschlauchkupplungen sind nicht zulässig! 
 
 Vor dem jeweiligen Gebrauch und nach einem längeren Stillstand ist die 
Trinkwasserleitung gründlich und kräftig (1-2 m/s Fließgeschwindigkeit, mind. aber 5 
Min. mit max. Wasserdruck) zu spülen. Falls erforderlich, ist eine Desinfektion mit 
zugelassenen und geeigneten Mitteln fachgerecht durchzuführen. Schläuche, 
Anschlusskupplungen, Rohrleitungen, Armaturen usw. sind peinlichst sauber zu halten 
und dürfen nur zur Trinkwasserversorgung genutzt werden. Die Leitungen sind täglich 
zu kontrollieren. 
 
 Feste Leitungen und Verbindungsstücke müssen für Trinkwasser geeignet sein und 
das DIN- und/oder DVGW-Prüfzeichen tragen. Prüfzeugnisse sind bereitzuhalten und auf 
Verlangen vorzuzeigen. Schlauchleitungen müssen KTW- und DVGW-W 270 geprüft 
sein, dürfen nicht transparent sein und müssen mind. 10 bar Druck standhalten 
(Prüfzeugnisse/-berichte sind bereitzuhalten). Der Einsatz von Schlauchmaterial ohne 
die o. g. Prüfzeichen ist nicht zulässig. 
Übliche Garten- oder Druckschläuche (auch transparent), sind unzulässig! 
 
 Die verwendeten Schläuche und Bauteile dürfen keine Beschädigungen aufweisen. 
Tägliche Kontrollen der oberirdischen Leitungen sind durchzuführen. 
 
 Oberirdische Leitungen sind vor Sonneneinstrahlung- bzw. Hitzeeinwirkung sowie vor 
Frost und Beschädigungen zu schützen. Die Wassertemperatur darf 25°C nicht 
überschreiten und ist in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Für Anschlüsse und 
Kupplungen sind saubere Unterlagen wie z.B. Auflagen/Überfahrschutz zu schaffen 
(dürfen nicht im Schmutz oder in Pfützen liegen). 
 
 Die Verbrauchsleitungen sind vor Inbetriebnahme sowie nach längeren 
Unterbrechungen und langen Standzeiten (z.B. über Nacht) gründlich, bis zum 
Erreichen der Temperaturkonstanz zu spülen, ggf. auch zu desinfizieren. 
 
 Schläuche und Anschlusskupplungen müssen unverwechselbar als Trinkwasserleitung 
gekennzeichnet sein, um eine Verwechslung mit Abwasserleitungen auszuschließen. 
 



 Leitungen und Anschlüsse sind, um diese vor Verschmutzungen zu schützen, nach 
Außerbetriebnahme zu reinigen, ggf. zu desinfizieren sowie vollständig zu entleeren und 
bei Nichtgebrauch innenwandig trocken und mit Blindkupplungen oder Stopfen versehen 
zu lagern. 
 
 Wasserhähne sind fachgerecht zu installieren, die Anschlussstellen an den Ständen 
sind gegen Umwelteinflüsse, Beschädigungen und Verunreinigungen zu schützen. 
 
Bei Trinkwasserentnahme an den Verbrauchsstellen ist 
 
 bei direktem Einfließen in ein Spülbecken ein Mindestabstand von 2 cm zwischen 
Wasseraustritt und höchstmöglichem Wasserstand einzuhalten, 
 bei fest angeschlossenen Geräten oder Apparaten eine Einzelabsicherung 
vorzunehmen. 
 Spülmaschinen, Kaffeemaschinen, Konvektomaten etc. die nicht mit einem 
DVGWPrüfzeichen gekennzeichnet sind, müssen immer mit einem Rohrtrenner BA 
abgesichert werden. 
 
Anforderungen an Versorgungsanlagen (Behälter) ohne Trinkwasseranschluss 
 
 Trink- und Abwassertank sollten ein Volumen von mindestens 15 Litern haben (DIN 
10500). Behälter nur mit Trinkwasser befüllen, Verweilzeit so kurz wie möglich halten. 
 
 Wasservorratsbehälter müssen aus lebensmittelgeeignetem Material, verschließbar 
und leicht zu reinigen sein. Es ist darauf zu achten, dass die Behälter eine weite Öffnung 
besitzen und einer mechanischen Reinigung gut zugänglich sind. Die Behälter dürfen 
keine Beschädigungen oder Verschleißmerkmale aufweisen. 
 
 Wasservorratsbehälter sind täglich mit frischem Trinkwasser zu befüllen. Vor dem 
Befüllen oder der Ingebrauchnahme sind diese mit Trinkwasser zu spülen. 
 
 Es ist darauf zu achten, dass die Trinkwasserbehälter vor Erwärmung geschützt an 
dunklen und kühlen Standorten vorgehalten werden. 
 
 Der Behälter bzw. bei Kanisterpumpsystemen auch Schläuche und Pumpe sind 
gründlich zu reinigen. Sie sollten sachgemäß (Herstellerangaben beachten!) mindestens 
einmal pro Woche mit einem dafür geeigneten Mittel desinfiziert werden. 
 
 Nach Betriebsschluss sind die Behälter vollständig zu entleeren. 
Die verwendeten Materialien (z.B. Schläuche, Rohre, Armaturen usw.) müssen der 
KTWLeitlinie, Empfehlung des Umweltbundesamtes, der DIN 2000 / DIN 2001 und dem 
DVGW Arbeitblatt W 270 entsprechen. Entsprechende Materialien besitzen ein 
Prüfungszeugnis und eine Registriernummer. 
 
Bei Missachtung dieser Vorgaben, kann es zu einem Rücksaugen und 
Rückdrücken von kontaminiertem Wasser in die Anschlussleitung und 
damit zu einer gesundheitlichen Gefährdung Dritter kommen. 
 
4. Betrieb einer Versorgungsanlage 
 
Der Betreiber/Benutzer einer Trinkwasseranschluss- und Entnahmestelle ist für den 
ordnungsgemäßen Betrieb nach den gesetzlichen bzw. technischen Vorgaben 
verantwortlich. 
Er hat eigenverantwortlich auf den ordnungsgemäßen Betrieb zu achten und evtl. 
Beeinträchtigungen umgehend zu beseitigen. Vor dem jeweiligen Gebrauch und nach 
einem längeren Stillstand muss die Trinkwasserleitung kräftig gespült werden. Unter 
bestimmten Umständen kann eine fachgerechte Desinfektion mit zugelassenen und 
geeigneten Mitteln und unter Einhaltung der Einwirkzeit erforderlich werden. 



5. Hinweis 
 
Etwaige Störungen mit einer zu erwartenden bzw. bereits eingetretenen Beeinträchtigung 
der Wasserqualität sind dem Wasserversorger und dem Gesundheitsamt unverzüglich zu 
melden. 
Im Vollzug der Trinkwasserverordnung können stichprobenartig behördliche Kontrollen 
durch das Gesundheitsamt durchgeführt werden. Vor und während der Veranstaltung ist 
den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes jederzeit die Entnahme von Wasserproben zum 
Nachweis/Ausschluss gesundheitsrelevanter Beeinträchtigungen des in den privaten 
Anschlussleitungen beförderten Trinkwassers zu ermöglichen. Eine Nichteinhaltung der 
vorgeschriebenen Installation und Betriebsweise kann im Rahmen der 
Trinkwasserverordnung / des Infektionsschutzgesetzes als Ordnungswidrigkeit bzw. 
Straftat geahndet werden. Zu beanstandende Trinkwasserproben sind kostenpflichtig und 
werden in Rechnung gestellt. 
 
Dieses Merkblatt dient jedoch lediglich der Information und benennt 
Schwerpunkte. Die Ausführungen dieses Merkblattes erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Es können daher daraus keine 
Rechtsansprüche abgeleitet werden. Die Durchführung von 
Eigenkontrollmaßnahmen im Rahmen der Sorgfaltspflicht des 
Gewerbetreibenden wird vorausgesetzt. 





Bei Volksfesten, Märkten und Sportveranstaltungen (wie 
z. B. Marathon- und ähnlichen Veranstaltungen) erfolgt die 
Trinkwasserversorgung der Schank- und Verkaufsstände, 
Toilettenwagen oder Duschen meist über Hydranten und 
mobile (Schlauch-)Leitungen. Die Anlagen zur zeitweiligen 
Trinkwasserversorgung (hier: Anlagen zur Verteilung des 
Trinkwassers) bei Volksfesten und ähnlichen Veranstaltun-
gen werden jeweils nur für die Zeit der Veranstaltung errich-
tet. Durch Verwendung ungeeigneter Produkte bzw. Materi-
alien oder durch unsachgemäße Betriebsweise kann es dabei 
zum Eintrag und zur Vermehrung von Mikroorganismen oder 
zur Abgabe von Stoffen in das Trinkwasser und somit zu ge-
sundheitlichen Risiken für die Verbraucher kommen.

Um diese Risiken zu vermeiden, sind in dieser twin die für 
die Trinkwasserversorgung auf Volksfesten und ähnlichen 
Veranstaltungen wichtigsten Hygieneregeln beschrieben. 
Die entsprechenden Hinweise können analog auch für die 
Trinkwasserversorgung auf Messeständen oder auf Baustel-
len verwendet werden.

Rechtsgrundlagen und technische Regeln

Laut Trinkwasserverordnung § 3 Nummer 2 Buchstabe f 
handelt es sich bei diesen Anlagen um Anlagen zur zeitwei-
ligen Trinkwasserversorgung (f-Anlagen). Die Trinkwasser-
verordnung (TrinkwV) regelt auch die Anzeigepflichten, die 
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einzuhaltenden technischen Regeln und die Anforderungen 
an das abgegebene Trinkwasser. 

Entsprechend der Trinkwasserverordnung und den techni-
schen Regeln müssen alle Anlagenteile trinkwassergeeignet 
sein, fachgerecht erstellt und bestimmungsgemäß betrieben 
werden. Die Trinkwasserqualität muss an der jeweiligen Ent-
nahmestelle (z. B. im Schankstand, im Bierzelt oder der mo-
bilen Dusche) jederzeit den Anforderungen der Trinkwasser-
verordnung entsprechen. Weitergehende Vorgaben für die 
Planung, Errichtung und den Betrieb enthält die DIN 2001-2.

Verantwortlichkeiten

Die zeitweiligen Trinkwasserversorgungen können allge-
mein in verschiedene Bereiche mit verschiedenen Zustän-
digkeiten und Verantwortlichkeiten unterteilt werden: 

•  der Hydrant mit Standrohr und Sicherungseinrichtung, 
mit dem das Trinkwasser aus dem Versorgungsnetz des 
Wasserversorgers entnommen wird, 

•  die Leitungen vom Standrohr zur Verteilstation (inkl. der 
Verteilstation und Sicherungseinrichtung) und

•  die Leitung vom Verteiler zum Stand und die Trinkwasser-
Installationen in den Ständen und Duschen, in denen das 
Trinkwasser verwendet wird. 

Diese verschiedenen Verantwortungsbereiche sind exemp-
larisch in Abbildung 1 dargestellt. Es können sich jedoch 
auch andere Verantwortlichkeiten ergeben, z. B. kann der 
Veranstalter des Festes gleichzeitig auch verantwortlich für 

einen oder mehrere Stände sein. Die Verantwortungsberei-
che sind im Einzelfall zu klären. 

Blauer Bereich: Bis zum Hydranten einschließlich Standrohr 
und Sicherungseinrichtung ist das Wasserversorgungsun-
ternehmen (WVU) für die einwandfreie Beschaffenheit des 
Trinkwassers verantwortlich.
Oranger Bereich: Ab der Sicherungseinrichtung am Hydran-
tenstandrohr (bis einschließlich der Verteilstation) trägt der 
Veranstalter des Festes die Verantwortung für die Trinkwas-
serverteilung auf dem Festplatz. 
Grüner Bereich: Ab der Verteilstation bis zu den Entnahmestellen 
in den Ständen sind die einzelnen Standbetreiber für die ge-
samte Anlage inklusive der Schlauchleitungen verantwortlich. 

Anzeigepflicht und Überwachung

Die Errichtung und Inbetriebnahme der Anlage sowie die 
voraussichtliche Dauer der Veranstaltung sind dem zustän-
digen Gesundheitsamt so früh wie möglich schriftlich oder 
per E-Mail mitzuteilen (§ 13 TrinkwV). Das Gesundheitsamt 
überwacht die gesamte Trinkwasserversorgung. 

Die Standrohre sind beim Wasserversorgungsunternehmen 
zu entleihen. Mit diesem ist darüber hinaus abzustimmen, 
wann das Standrohr gesetzt werden soll. Bei einer Standrohr-
setzung durch andere Personen als dem Wasserversorgungs-
unternehmen ist eine Absprache mit diesem erforderlich. 
Bei großen Veranstaltungen sollte das Vorgehen mit dem 
Wasserversorgungsunternehmen und dem Gesundheitsamt 
im Vorfeld abgesprochen werden.

✂
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Abb. 1: Beispiel für die Trinkwasserversorgung und die Verantwortungsbereiche auf einem Volksfest
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Um die einwandfreie Beschaffenheit des Trinkwassers zu über-
prüfen, sind Untersuchungen durch den Veranstalter und/oder 
die jeweiligen Betreiber der Stände zu veranlassen. Die Praxis, 
zu Beginn einer Veranstaltung Proben entnehmen und mik-
robiologisch untersuchen zu lassen, hat sich bewährt und wird 
als Vorgehensweise empfohlen. Die Probennahme sollte mög-
lichst 3 bis 4 Tage vorher erfolgen, um ggf. gezielte Maßnahmen 
ergreifen zu können. Bei einer Anwendung mikrobiologischer 
Schnelltests sollte spätestens 24 Stunden vor Beginn der Ver-
anstaltung die Untersuchung durchgeführt werden, um früh-
zeitige Maßnahmen ergreifen zu können. 

Der Mindestumfang für die Untersuchung umfasst die mik-
robiologischen Parameter coliforme Bakterien, E. coli und 
Koloniezahl bei 22 °C und Koloniezahl bei 36 °C. Die Wasser-
proben sind an den Entnahmestellen der Stände zu entneh-
men. Die Untersuchungsumfänge und Häufigkeiten sind mit 
dem zuständigen Gesundheitsamt abzustimmen. 

Für die Probennahme und die Untersuchung ist ein für 
Trinkwasseruntersuchungen zugelassenes Labor zu beauf-
tragen. Die Listen der nach Trinkwasserverordnung zuge-
lassenen Untersuchungsstellen können an dieser Stelle on-
line eingesehen werden: www.lgl.bayern.de/downloads/
zqm/doc/internetzugang_untersuchungsstellen.pdf

Die Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchungen muss der 
Veranstalter dem Gesundheitsamt unverzüglich schrift-
lich oder per E-Mail übermitteln. Sind die Anforderungen 
der Trinkwasserverordnung nicht eingehalten, sind um-
gehend Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trink-

wasserbeschaffenheit mit dem Gesundheitsamt abzustim-
men und durchzuführen. 

Verwendung trinkwassergeeigneter Materialien

Alle Materialien und Bauteile, die zur Verteilung des Trink-
wassers und der Trinkwasser-Installation einschließlich der 
einzelnen Stände verwendet werden, müssen für den Einsatz 
im Trinkwasser geeignet sein (§ 17 TrinkwV). Dies wird z. B. 
durch ein DVGW-Konformitätszeichen bestätigt. 

CERT CERT

Die verwendeten festen Leitungen oder Schlauchleitungen 
(geprüft nach DVGW W 543, VP 549, VP 550) müssen licht-
undurchlässig, UV-beständig oder -geschützt und ausrei-
chend druckbeständig (10 bar) sein. Garten- und Druck-
schläuche sind für den Einsatz ebenso unzulässig wie 
Schlauchleitungen für Lebensmittel. 

Die Leitungen und Anschlusskupplungen dürfen nur für die 
Trinkwasserversorgung genutzt werden und müssen eindeutig 
gekennzeichnet sein, um Verwechslungen mit Abwasserleitun-
gen oder anderen Nichttrinkwasserleitungen auszuschließen.

Die Trinkwasser-Installationen der einzelnen Stände müs-
sen den allgemein anerkannten Regeln der Technik für 

Abb. 2: Anschluss der Stände an die Verteilstation: Ein Anschluss der Stände ohne Sicherungseinrichtung oder ein Verbinden einzelner Stände ist nicht erlaubt.
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den Trinkwasserbereich entsprechen (siehe DIN EN 806, 
DIN 1988 und DIN 2001-2). 

Aufbau und Erstellung der zeitweiligen 
 Trinkwasserverteilung auf Veranstaltungen

Der Anschluss an das öffentliche Leitungsnetz darf nur 
über ein vom Wasserversorger zur Verfügung gestelltes 
Standrohr erfolgen. Die Sicherungseinrichtung nach DIN 
EN 1717 und DIN 1988-100 für das Standrohr am Hydran-
ten richtet sich nach dem maximal zu erwartenden Risiko. 
Beispielsweise kann ein Standrohrsystemtrenner nach DIN 
3505 eingesetzt werden. 

Der Anschluss der Standrohre an die Hydranten sowie die 
Errichtung der weiteren Anlage dürfen nur durch fachkundi-
ge Personen durchgeführt werden, wie z. B. das Wasserversor-
gungsunternehmen oder ein eingetragenes Instal lations-
unternehmen. 

Bevor die Leitungen zur Verteilung des Trinkwassers verlegt 
werden, müssen der Hydrant und das Standrohr ausreichend 
gespült werden (mindestens 5 Minuten, besser 10 Minuten 
bei voll geöffnetem Hydranten). Anschließend sind die Lei-
tungen und Verteiler zu spülen.

Beim Anschluss der Leitungen und bei der Errichtung der 
Anlage ist auf größtmögliche hygienische Sauberkeit zu 
achten. Es sind nur Bauteile und Leitungen zu verwenden, 
die hygienisch sicher mit Stopfen oder Blindkupplungen 
verschlossen sind. Das Ablegen von Kupplungen, Armatu-
ren, unverschlossenen Schläuchen, Verbindungsstücken 
oder sonstigen mit Trinkwasser in Berührung kommenden 
Bauteilen auf den Erdboden ist wegen der besonderen Ver-
schmutzungsgefahr unbedingt zu vermeiden.

Die Verweilzeit des Trinkwassers in den Leitungen ist durch 
kurze Leitungen und kleine Querschnitte möglichst gering zu 
halten. Dabei gilt: Die Leitungen sind so kurz wie möglich und 
so lang wie nötig zu wählen, wobei eine Länge von 40 m nicht 
überschritten werden sollte. Die Leitungen sollten zudem vor 
Temperatureinflüssen (Einfrieren, Erwärmen) und vor Beschä-
digungen sowie Verschmutzungen geschützt werden. 

Die Stände sollten nur direkt an die Verteilstation angeschlos-
sen und nicht untereinander verbunden werden. Die Verteil-
station, die einzelnen Stände und jeder an das Trinkwasser-
netz angeschlossene Apparat bzw. jedes Gerät in den Ständen 
(z. B. Spülmaschine) müssen mit einer geeigneten Siche-
rungseinrichtung nach DIN EN 1717 und DIN 1988-100 
ausgestattet sein (Abb. 2).

Betrieb

Vor Inbetriebnahme der Trinkwasserverteilung und nach 
längerer Zeit des Nichtbenutzens (z. B. über Nacht) müssen 

die Leitungen gründlich gespült werden (maximale Strö-
mungsgeschwindigkeit und mehrfacher Austausch des Was-
serinhaltes). Ebenso ist eine starke Erwärmung (z. B. durch 
hohe Außentemperaturen) und Stagnation des Trinkwassers 
durch Spülen zu vermeiden. 

Bestehen Zweifel an der hygienischen Unbedenklichkeit der 
Trinkwasserverteilung, so kann eine Reinigung und Des-
infektion der Anlage (z. B. nach DVGW W 557) notwendig sein. 
Diese ist durch ein Fachunternehmen durchzuführen. Nach 
einer Desinfektion muss wieder gründlich gespült werden. 

Es muss eine tägliche Sichtkontrolle der oberirdisch verleg-
ten Leitungen und der Verteilstationen auf Mängel erfolgen. 
Störungen der Trinkwasserversorgung (z. B. Beschädigungen 
der Leitungen, Austritt von Trinkwasser) müssen unverzüg-
lich behoben und beschädigte Bauteile und Schlauchleitun-
gen ausgetauscht werden. 

Der Veranstalter bzw. der Standinhaber haben ein Betriebs-
buch nach DIN 2001-2 für den jeweiligen Verantwortungs-
bereich zu führen. In diesem werden wichtige Dokumente 
(u. a. die Untersuchungsergebnisse und Nachweise über 
Wartungen und Instandhaltungen) gesammelt.

Außerbetriebnahme und Lagerung

Nach der Demontage der Anlage sind alle Bauteile ordnungs-
gemäß zu spülen und vollständig zu entleeren. Nach voll-
ständiger Trocknung der Innenwandungen sind sie mit 
Blindkupplungen und Stopfen zu verschließen. Für die Zeit 
der Nichtbenutzung sind alle Bauteile trocken und hygie-
nisch einwandfrei zu lagern. Vor und nach jeder Benutzung 
sind die Bauteile auf Beschädigungen und Auffälligkeiten 
zu überprüfen und ggf. direkt auszutauschen.

Weitere Informationen

Für Rückfragen oder bei auftretenden Störungen können 
die örtlichen Vertragsinstallationsunternehmen, das jewei-
lige Wasserversorgungsunternehmen und das zuständige 
Gesundheitsamt kontaktiert werden. W


